
Gemeinde Gebenstorf 
 

I n i t i a t i v b e g e h r e n 
 
Die unterzeichnenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Gebenstorf reichen, gestützt auf § 22 Abs. 2 des 
Gemeindegesetzes, folgendes Initiativbegehren ein: 
 
Begründung: 
 
 
 
Hinweis: Gemäss Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches wird mit Gefängnis oder Busse bestraft, wer unbefugt an einem Referendums- oder 
Initiativbegehren teilnimmt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referendums oder der Initiative fälscht, insbesondere durch 
Hinzufügen, Ändern, Weglassen oder Streichen der Unterschriften. 
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(handschriftlich, gut lesbar) 

Geb.-Jahr  Adresse
(Strasse, Hausnummer) 
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